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2.
Nach § 1 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 2 neu 
eingefügt: „Der jeweilige Fachbereich kann auch festle-
gen, dass kein Antrag auf Strukturprüfung an den Senat 
gestellt wird und somit die Professorenstelle bei Aus-
laufen nicht besetzt wird. Die Stelleninhaber oder die 
Stelleninhaberin ist vom jeweiligen Dekan oder von der 
jeweiligen Dekanin über die Entscheidung umgehend zu 
unterrichten.“

3.
Die Absätze 2 und 3 des § 1 der alten Fassung werden 
zu Absatz 3 und 4 der geänderten Fassung.
 Artikel II

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Burg Giebichenstein Kunsthochschu-
le Halle in Kraft. Diese Satzung wurde ausgefertigt auf-
grund des Beschlusses des Senates vom 27.01.2016

Halle, den 27.01.2016
Prof. Dieter Hofmann
Rektor

Zweite Satzung zur Änderung der Verfahrensregelung 
bei Auslaufen von befristet besetzten Professoren-
stellen vom 27.01.2016

Auf Grund des § 67 Abs. 2 und § 38 Abs. 1 Satz 14 i.V.m. 
36 Abs. 2 Satz 3 des Hochschulgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 14.12.2010 (GVBL. LSA Nr. S. 600) 
hat der Senat der Burg Giebichenstein Kunsthochschu-
le Halle folgende Satzung zur Änderung der Verfahrens-
regelung bei Auslaufen von befristet besetzten Profes-
sorenstellen beschlossen. 

Artikel I

Die Verfahrensregelung bei Auslaufen von befristet be-
setzten Professorenstellen vom 04.05.2011, veröffent-
licht im Amtsblatt der Hochschule, 10. Jg., Nr. 3, vom 
30.06.2011, zuletzt geändert am 02.03.2012, veröffent-
licht im Amtsblatt der Hochschule im 11. Jg., Nr.1 vom 
08.03.2012, wird wie folgt geändert:

1.
In § 1 Abs. 1 werden die Worte „Mindestens ein halbes 
Jahr“ ausgetauscht durch die Worte „Mindestens 1 ½ 
Jahre“.
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